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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

im Namen des Lehrerkollegiums sowie des Elternbeirats der Ivo-Hennemann-Grundschule 
möchten wir Sie mit diesem Schreiben wie in jedem neuen Schuljahr recht herzlich grüßen.  
Ein besonderer Gruß gilt unseren Schulanfängern und neuen Schülern sowie deren Eltern. Wir 
hoffen, dass Sie und Ihr Kind einen möglichst reibungslosen Einstieg in das Schulleben hatten. 
Allen Schülerinnen und Schülern der übrigen Klassen sowie deren Eltern wünschen wir einen 
guten Start und ein erfolgreiches Schuljahr.  
 

Das neue Schuljahr brachte wieder einige personelle Veränderungen: 
  

- Neu an unserer Schule sind:  

  Herr Timm Ziegelmeier, Lehramtsanwärter im 1.Dienstjahr.  

- für die Unterrichtsarbeit im Fach evangelische Religionslehre Frau Daniela Lange und Frau  

  Pfarrerin Sabine Schmid-Hagen und für einen Teil des katholischen Religionsunterrichts Herr  

  Pfarrvikar Christian  Montag. 

- Frau Helga Blumenröther unterstützt uns in diesem Schuljahr als „mobile Reserve“.   
 

Schulorganisatorische Informationen:  
- Die Kooperation mit den ortsansässigen Kindergärten übernehmen in diesem Schuljahr - wie  
  bereits in den vergangenen Jahren – unsere erfahrenen Kolleginnen Frau Columba Schonath  
  und Frau Elisabeth Nagel.  
 

Wir freuen uns auf ein gutes Miteinander.  
 

Dieses gemeinsame Handeln zeigte sich bereits bei der Alteisensammlung des Elternbeirates und 
Fördervereins. Allen Helfern, Unterstützern und Spendern an dieser Stelle ein ganz herzliches 
„Vergelt‘s Gott“. 
 
Mit herzlichen Grüßen  
 
 
 
 
gez. Gudrun Mackert, Rektorin                                           Beatrix Rost, Stellv. Schulleitung  
und das Kollegium Ivo-Hennemann-Grundschule 
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Auf den folgenden Seiten möchten wir Sie über Wichtiges, Anliegen und 
Termine informieren: 
 

In allen Jahrgangsstufen gilt der Lehrplan Plus, der Erwerb von Kompetenzen, die am Ende der 2. 
und 4. Jahrgangsstufe erreicht sein sollen stehen im Mittelpunkt. ( www.lehrplanplus.bayern.de). 
 

Die Selbsteinschätzung der Schüler/innen gewinnt an Bedeutung. Die Kinder lernen, ihre Leistung 
und den Lernzuwachs einzuschätzen. Dies soll mündlich, aber auch schriftlich erfolgen.  
Eine Leistungsmessung wird deshalb nicht nur im schriftlichen Bereich durchgeführt, es gibt auch 
mündliche und praktische Leistungen, die mit einbezogen werden. Nur in der 4. Jahrgangstufe wer-
den Leistungsnachweise angekündigt.  
 

In diesem Schuljahr wird wieder - im Einvernehmen mit dem Elternbeirat - in den Klassen 1-3 das 
Zwischenzeugnis durch ein Lernentwicklungsgespräch ersetzt. 
Dieses Gespräch findet außerhalb der Unterrichtszeit im Zeitraum Ende Januar / Anfang Februar 
2021 statt, dauert maximal 30 Minuten. Neben der Klassenleitung nehmen Schulkind und die 
Erziehungsberechtigten teil. Den genauen Zeitpunkt und Ablauf teilen wir Ihnen gesondert mit. 
 

Erreichbarkeit der Schulleitung/Sekretariat 
Für Entschuldigungen bei Erkrankung oder anderer dringender schulischer Angelegenheiten ist 
ein Ansprechpartner wochentags vor Unterrichtsbeginn von 07.35 Uhr bis 07.50 Uhr wie folgt im 
jeweiligen Schulhaus zu erreichen: 

 

Schulhaus Grundfeld:     Tel. 09571-2082          Schulhaus Uetzing: Tel. 09573-5380 

Schulhaus Unnersdorf    Tel. 09573-340104       Schulhaus Frauendorf: Tel. 09573-6586 
 

Unsere Sekretärin, Frau Hümmer, erreichen Sie in Grundfeld Montag, Mittwoch und Donnerstag 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Dienstag von 10.00 bis 13.00 Uhr 
Termine mit der Schulleitung können aufgrund der Unterrichtstätigkeit nur nach vorheriger 
telefonischer Vereinbarung getroffen werden. In dringenden Fällen bitten wir um telefonische 
Anfrage.  
 

Krankmeldung 
Telefonische Krankmeldungen müssen in dem Schulhaus erfolgen, das Ihr Kind besucht.  
Bitte benachrichtigen Sie die Schule telefonisch oder schriftlich bis 15 Minuten vor Unterrichts-
beginn. Liegt bis Unterrichtsbeginn keine Entschuldigung vor, sind wir verpflichtet, nach dem 
Verbleib des Schülers zu forschen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Wenn Ihr Kind 
wieder zur Schule kommt, geben Sie ihm bitte eine schriftliche Entschuldigung mit. Bei längerer 
Krankheit ist ab dem 3. Tag ein ärztliches Attest erforderlich. 
 
 

Verhinderung des Schulbesuchs wegen Erkrankung (§21(1) VSO) 
* Beim Auftreten ansteckender Krankheiten – z. B. auch Kopfläusebefall, Masern, Windpocken   
  besteht Meldepflicht. Die Schule muss unverzüglich informiert werden und Ihr Kind muss zu  
  Hause bleiben.                                
  Läuse sind eine Plage, aber keine Schande! Beim Auftreten von Läusen geht an die Eltern der  
  betroffenen Klasse eine Kurzinformation heraus, um einer Ausweitung entgegenzuwirken. 
 

Befreiung vom Unterricht 
* Schüler/innen können in dringenden Ausnahmefällen auf vorher einzureichenden schriftlichen 
  Antrag der Erziehungsberechtigten von der Schulleitung vom Unterrichtsbesuch befreit werden.  
* Für vorzeitigen Urlaubsantritt oder auch Verlängerung der Urlaubszeit über das Ferien- 
  ende hinaus darf keine Unterrichtsbefreiung gewährt werden. 
  
Wahl der Klassenelternsprecher und des Elternbeirats 
Die gewählten Klassenelternsprecher bzw. Stellvertreter und finden Sie auf unserer Homepage. 
Ebenso die Mitglieder des Elternbeirats. Dieser ist nun aufgrund gesetzlicher Änderungen für die 
Schuljahre 2019/20 und 2020/21 gewählt. 
Lehrerkollegium und Schulleitung danken allen Mitgliedern des Elternbeirates und den Klassen-
elternsprechern für ihre engagierte vorbildliche und segensreiche Arbeit im Interesse und zum 
Wohle unserer Schüler /innen und der Schule. Unser Glückwunsch gilt den neu gewählten Eltern-
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vertretern verbunden mit der Bitte um gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir freuen uns 
sehr, dass Sie dieses wichtige Amt übernommen haben 
 
Sportunterricht / Schwimmen 
Für den Sportunterricht wird eine vollständige Sportbekleidung benötigt, d.h. Turnschuhe mit 
hellen abriebfesten Sohlen (keine Turnschuhe, die als Straßenschuhe getragen werden), Turn-
hose, T-Shirt, die erst vor dem Sportunterricht angezogen werden sollen.  
 

Das Tragen von Schmuck (Ohrringe, Fingerringe, Armbänder und Halsketten) ist wegen der 
hohen Verletzungs- und Unfallgefahr untersagt. Lange Haare müssen mit einem Haargummi 
zusammen-gebunden werden. Außerdem ist für Brillenträger das Tragen einer unzerbrechlichen 
Brille zwingend notwendig. Besonders in der kalten Jahreszeit ist es für Ihr Kind wichtig, dass es 
nach dem Schwimmen eine Kopfbedeckung aufsetzt. 
Eine Befreiung von Sport-/Schwimmunterricht kann auf ärztliche Empfehlung nur die Schulleitung 
aussprechen. Der Arzt kann nur die Teilnahme am Sport, d.h. am Übungsbetrieb selbst unter-
sagen. Schüler/innen müssen dann im Sport-/Schwimmunterricht anwesend sein, um Übungsab-
läufe durch Zuschauen zu erlernen. Nur wenn ein Arzt eine andauernde Sportunfähigkeit wenig-
stens für ein Schuljahr attestiert, kann die Befreiung von der Teilnahme am Unterricht erfolgen. 
 

Schulunfälle 
Alle Schüler/innen sind auf dem Schulweg, während des Schulbesuchs und bei allen Schulver-
anstaltungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei Unfällen versichert. Bei einem Unfall 
ist zuerst die zuständige Lehrkraft, dann das Sekretariat unverzüglich zu informieren, um eine 
entsprechende Meldung zu machen. Ebenso muss dem behandelnden Arzt oder Zahnarzt mitge-
teilt werden, dass es sich um einen Schulunfall handelt. 
 

Busfahrplan 
Die Busfahrpläne finden Sie auf unserer Homepage. Informationen zum ÖPNV können Sie über  

das Landratsamt bzw. die Stadt Staffelstein erhalten. 
 

Gespräch mit der Lehrkraft 
Bei grundsätzlichen Verständnisschwierigkeiten sollten Sie umgehend das Gespräch mit dem 
Klassenleiter suchen und nichts anstehen lassen. Die Sprechstunden bieten die Möglichkeit der 
regelmäßigen Aussprache. Bitte melden Sie sich für das Gespräch vorher formlos an. Die Lehrkraft 
Ihres Kindes kann Ihnen sicher ratend und helfend zur Seite stehen. Dies gilt nicht nur für Probleme, 
die beim Lernen auftreten, sondern auch im Verhalten des Kindes. Gemeinsam mit der Lehrkraft 
sind weitere Schritte zu überlegen.  
Deshalb unsere Bitte:  
Halten Sie regelmäßig Kontakt zu den Lehrkräften Ihres Kindes, nur so können Einsicht und 
Verständnis für unterrichtliche bzw. erzieherische Maßnahmen entstehen. Unterstützen Sie uns bei 
der Umsetzung unseres Erziehungsauftrages, indem wir gemeinsam die gleichen Erziehungsziele 
verfolgen. Leben Sie Ihrem Kind vor, was Sie von ihm erwarten, z.B. Höflichkeit, respektvoller 
Umgang, Einhalten von Regeln, Pünktlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Freundlichkeit, u.v.m. 
 

Was uns außerdem noch sehr wichtig ist: 
 Unterstützen Sie die pädagogische Arbeit durch rechtzeitige, zeitnahe Rückgabe von 

Abschnitten oder zu unterschreibenden Leistungsnachweisen. 
 Wir wünschen uns in allen Schulhäusern einen höflichen und freundlichen Umgang 

miteinander. 
 Im Sinne einer nachhaltigen Werteerziehung würden wir uns über die Beachtung folgender 

Punkte sehr freuen: 
- Ein freundlicher Gruß, wenn man jemandem begegnet (z.B. Betreten des Schulhauses, 

Einsteigen in den Bus) 
- Ein „Bitte“ und „Danke“ sollte selbstverständlich sein. Es sind „Zauberwörter“, die 

Türen schneller öffnen.  
- Sich ordentlich anstellen (ohne Drängeln und Schubsen) und geduldig darauf warten 

können, bis man an der Reihe ist. 
- Ein offenes Lächeln verschönert jeden Tag. 



 
         Übersicht anstehender Termine und Ferienordnung 2020/21 

   (soweit bisher bekannt bzw. unter den Auflagen möglich sind)     

                                      
                                    
31.10.-06.11.20                    Herbstferien 

12.11.20                     Informationsabend Übertritt 4. Klasse (situationsbezogene Info folgt) 

18.11.20       Buß- und Bettag – unterrichtsfrei 

25.11.20                     Elternsprechtag alle Klassen (situationsbezogene Info folgt) 

26.11.20                     Elternsprechtag alle Klassen (situationsbezogene Info folgt) 

23.12.-09.01.21                    Weihnachtsferien 

Januar 2021          Elternabend für die neuen 1. Klassen  

22.01.2021          Zwischeninformation zum Leistungsstand (4. Klassen) 

Ende Januar /             Lernentwicklungsgespräche (1. bis 3. Klassen) 

Anfang Februar 21    Lernentwicklungsgespräche (1. bis 3. Klassen) 

12.02.21                      Ausgabe der LEG - Bögen 

15. - 19.02.21                   Faschingsferien 

Anfang März 21          Screening für die neuen Erstklässer 

Ende März 21              Schulanmeldung 

29.03.-10.04.21       Osterferien 

14.04.-12.5.21             Jugendverkehrsschule – Fahrradprüfung 4.Klassen 

21.04.21                       Bayernweite Orientierungsarbeiten (OA) 2. Klassen im Bereich Deutsch /RS  

21.04.21           Bundesweite Vergleichsarbeiten (VERA) 3. Klassen in Deutsch, Teil I 

23.04.21                       Bundesweite Vergleichsarbeiten (VERA) 3. Klassen in Deutsch, Teil II 

27.04.21                       Bundesweite Vergleichsarbeiten (VERA) 3. Klassen in Mathematik 

03.05.21                       Übertrittszeugnis (4. Klassen) 

10. - 14.05.21              Anmeldewoche für den Übertritt an Realschule und Gymnasium 

13.05.21                       Christi Himmelfahrt - unterrichtsfrei 

18.-20.05.21                Probeunterricht für den Übertritt an Realschule und Gymnasium 

25. - 04.06.21       Pfingstferien 

28.07.21                       Kinderfestumzug in Bad Staffelstein 

29.07.21                       Letzter Schultag im SJ  2020/21 – Ausgabe der Jahreszeugnisse 

30.07. - 13.09.21       Sommerferien 
 

 

Weitere Aktionen (Feste, Projekte, Wettbewerbe etc.) sind situationsgebunden noch in Planung.  
                  Die entsprechenden Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

 

 
 

 
 


